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Auf den verhofften Fall der verherrlichen Genehmigung des unter
lediglichem Vorwand der Veltliner Zurechtweisung vorgeschlagenen Kriegsplanes

hatte ich schon Einleitung getroffen durch unser Mitglied den

Grafen N. Christ von Suz (der als römischer Proselyt, als Schützling
des Hauses Grimaldi, als spanischer Obrist und als Inhaber eines
Bundes-Regiments in Piémont bei dasigem Hof in Kredit stand) den

König von Sardinien zu schleunigem Verein zu bewegen und durch ein
anderes Mitglied, meinen nahen Anverwandten und Mittheilhaber der

Herrschaft Reichenau zu der Handelsraggion Simeon Joh. Bapt. Ba-
vier, Hauptmann Jb. Bavier, unter dem Anschein einer kaufmännischen
Spekulation nach Venedig reisen und den Plan dort zu schleuniger
Vollziehung leiten zu lassen, während ich mir vorbehalten hatte, in den
ersten Kantonen der Schweiz unterm Vorwand ihrer Hülfe und Vermittlung

gegen unsere insurgirten Unterthanen, Theilnahme am weit
aussehenden Plane zu bewirken. Inzwischen sollten einige alliirte Mächte
durch amtliche Mittheilung des Standesbcschlusscs aufmerksam gemacht,

zur mächtigen Coalition vorbereitet und zu schleuniger Einladung an die

übrigen Mächte zum Verein geführt und angetrieben werden.

fSchlnß folgt

Beantwortung einer historischen Anfrage.

In einem der zahlreichen Bände der reichhaltigen Manuscripten-
Sammlung des seel. Herrn Bürgermeister I. B. v. Tscharner, Vater,
findet sich folgende Erkundigung:

„In Sprechers Chronik S. 84 wird ein Planta genannt als Herr
„der Provinz unfern des Septimerberges. Man ersucht um nähern
„Bericht über diese Herrschaft, welche mit dem Anno 1390 an
„Jakob Planta vom Bisthmn verlohnten Thurm zu Vicosoprano
„nicht zu verwechseln ist."
Eine Auskunft über diese Anfrage findet sich im bischöflichen Archiv

in einer Urkunde v. 6. Mai 1374 und in Albert Jägers Engadeiner
Krieg pa^. 21 — 23, zufolge welcher der historische Thatbestand der

folgende ist:
Ritter Thomas Planta, (ein Neffe der HH. Jttal und Gaudenz

Planta Herren von Haldenstein) hatte an Papst Gregor eine

Geldforderung für welche der h. Vater ihm das Schloß und Landschaft
Chiavenna abtrat. Die Grasen von Matsch aber, welche früher dieses

Schloß im Namen des Papstes von den Herzogen v. Mailand erobert
hatten, beschwerten sich über diese Verfügung des Papstes und der
Bischof von Brixen, dessen Geschäftsführer, den Matsch mehr als den

Planta gewogen war, wußte die Sache rückgängig zu machen, so daß

nicht ohne Widerspruch der letzten, die Planta gegen Bezahlung von
Fr. 2000. — die Herrschaft den Grafen Matsch wieder zurückstellen
mußten. —

Ohne Zweifel ist es also die Herrschaft Chiavenna von der

Sprecher's Chronik auf S. 84 Meldung thut.
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